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1 Zahlung von Mindestentgelten

Der Auftragnehmer hat sich verpflichtet, im Fall der Auftragserteilung den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern im Sinne des § 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) in seinem Unternehmen bei der 
Ausführung der beauftragten Leistung, die innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland 
erbracht wird, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes zu zahlen 
und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst 
werden, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese 
können sich ergeben aus: 

- den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG), 
- den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), 
- der auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen sowie 
- aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich 

erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des 
AEntG. 

Die Pflicht des Auftragnehmers zur Zahlung des Mindestentgelts erstreckt sich auch auf 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Sinne des Gesetzes zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung entliehen sind und bei der Ausführung der Leistung eingesetzt werden. In 
diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Zahlung von Mindestentgelten auch den 
Verleihunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit 
diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen. 2 Das 
Mindestentgelt erfasst nur solche Entgeltzahlungen, die zur Abgeltung der im Rahmen der 
Auftragsausführung erbrachten Arbeitsleistung regelmäßig zu zahlen sind. Nicht von dem 
Mindestentgelt erfasst sind vermögenswirksame Leistungen oder Sonderleistungen, die nicht mit der 
Arbeitsleistung in einem funktionalen Zusammenhang stehen. Auf die entsprechende Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichtes wird verwiesen, vgl. BAG, Urteil vom 18.04.2012 – 4 AZR 139/10; BAG E 
109, 244 und Urteil vom 25.05.2016 – 5 AZR 135/16. 

2 Verpflichtung von Nachunternehmen

Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, die in Ziffer 1 genannten Verpflichtungen zur Zahlung von 
Mindestentgelten auch den von ihm eingesetzten oder von Nachunternehmen eingesetzten 
Nachunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit 
diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen. Die Verpflichtung 
von Nachunternehmen zur Zahlung des Mindestentgeltes nach Ziffer 1 besteht nur für Leistungen, die 
das beauftragte Nachunternehmen innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbringen 
wird.  

Die Erklärungen sind vor Einsatz des jeweiligen Nachunternehmens einzufordern und dem 
Auftraggeber vorzulegen. 

Nachunternehmen im Sinne dieser Regelungen sind in der Regel rechtlich selbständige Unternehmen, 
die von dem beauftragten Auftragnehmer zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung 
herangezogen werden, die in sich abgeschlossene Teilleistungen bilden und nicht nur untergeordnete 
Hilfsdienste oder bloße Zulieferungen darstellen. Der Auftragnehmer hat diese rechtliche Einordnung 
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der von ihm zur Ausführung eingesetzten Dritten in eigener Verantwortung zu prüfen. Die Regelung 
des § 4 Nr. 4 VOL/B bleibt unberührt. 

3 Rechtliche Hinweise und Regelung zur Teilnichtigkeit

Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, bezieht sich die Unwirksamkeit 
ausschließlich auf die jeweilige Teilregelung und nicht auf die Vertragsregelungen insgesamt. § 139 
BGB wird ausdrücklich abbedungen. 
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